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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.05.1962 

Geschäftszahl 

1940/59 

Rechtssatz 

Einem Abstellraum, der im Wohnungsverband liegt und weder als Dachbodenraum noch als Kellerraum 
angesehen werden kann, kommt ebenso wie einem Garderobenraum oder einem Bibliotheksraum die 
Bedeutung zu, den Wohnraum zu entlasten. Es bestehen damit keine Bedenken, die von diesem Raum 
umfaßte Fläche als Nutzfläche zu werten. 
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